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Amtlicher Keil.
Bekanntmachung
Rr. Bst. *00/2. 17. R. «.

end Beschlagnahme nnd
\ Ktandserhebttng von eisernen

zkörper» und Zentralhei-
znngSkeffeln.

vom LY. Oktober 1917.
st«he»de vekannlmachung wirb hiermit zur

n»e» Hcnntnt« gebrach: mit dem Bemerken,
»tt nicht nach den «Ine» ,inen Sirafge-

thiher« Strafen verwirkt find, jede Zuwider-
»ü gegen dir Beschlagnahmevorfchrifien nach
>der Bekanntmachung über die Sicherstellung
diegsbedarf in der Fassung vom 38. April

l (NeichS«G»setzbl. S . 376) und jede Zuwider»
»r gegen di« Meldepflicht nach§ 6**) der

!Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
fGeldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird,

»icht nach den allgemeinen Strafgesetzen
>Strafen verwirkt find, bestraft:

r

Mt »«befugt «inen beschlagnahmlen Gegen«
!tand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,

Z Arwendet, verkauft oder kauft oder ein an«
fc«* Verä»ßerung»- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt;
M̂r der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu

j » «handeln, zuwiderhandell;
tat » Mr den erlassenen Ausführungsbestimmungen

Kmiderhandelt.
>S» varsätzlich die» u«kunft, zu der er auf

Sr»nd dieser Bekanntmachungverpflichtet
M,Nicht in der gesetzten Frist erteilt oderwiflent-
Uch«»richtig, oder unvollständige Angaben

»i| | *»cht, oder wer vorsätzlich die Linficht in dieÄe«
0 » ichift«briefe oder Geschäftsbücher oder die

dtfichtigung oder Untersuchung der Be»
trieb»,inrtchtungrn oder Räume verweigert
»b»r » ,r vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager-
bu4'r einzurichten oder zu führen unterläßt,

wfi 18,b mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten oder
*'< Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
dbtr « st einer dieser Strafen bestraft,
"Uch können Vorräte, die verschwiegen
■Mut find, im Urteile ol« dem Staate
»erfüllen erklärt werden, ohne Unterschied,
°° sie dem »u«kunst»pfltchtig,n gehören
°°tt nicht.
^ >fig die Auskunft, zu der er auf Grund
Mser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht

gesetzten Frist erteilt oderunrtchtige oder
^ »»llständige Angaben macht, oder
2 * fahrlässig die vorgrschriebenen Lager«
N »r «inzurichken oder zu führen unter«
At, » ird mit Geldstraf, bi« zu dreitausend

r bestraft.

1#

Bekanntmachung über AurkunftSpflicht vom 13.
Juli 1917 (ReichS.Gesetzbl. S . 604) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb de« Handelsgewerb« gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 33. September 1916
ReichS.Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i
van der « -rmmntmachuaag betroffeme

«egeoftände.
Von der Bekanntmachung»erden betroffen:
1. Alle vorhandenen und neu erzeugten, ge.

brauchafähigen, nicht in Heizungsanlageneingebaaten
guß- und schmiedeeisernen Zentral-Heiz- und Kühl¬
körper aller Art, insbesondere Radiatoren «nd
Radiatorenglieder, Heizöfen und Rohrrrgister, Heiz«
körper für Luftheizungen und Lufterhitzer, Flauschen,
blechrohre, Heizrohre für höheren Druck, R'ppen«
klemente, Rippenrohre, GewSchshaurheizrohre.

3. Alle vorhandenen und neu erzeug»«, gebrauch«,
fähigen, nicht in Heizungsanlagen eingebauten
guß- und fchmiideeifernenKessel und Kefleiglieder
für Zentralheizung«anlt>g»n.

Rohre, die nur zur Zu-bzw. Abteilung von
Dampf, Wasser oder Küblflüssigkeit dienen, sowie
Verbindungsstücke zu Heizkörpern und Kesseln werden
von dieser Bekanntmachung nicht betroffen.

8 »
Befchla- rackhme.

Die iw § 1 b,zeichneten Gegenstände werden
hiermit beschlagnahmt.

8 3
Beschlagnahme « nd Wirkung der ve.

schlagaahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß di«

Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechtSge«
schäfiliche Verfügungen über sie nichtig find. Den
rrchlsgefchäftlichen Verfügungen stehe« Verfügungen
gleich, die i« Weg, der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen. Trotz der Beschlagnahme
sind alle Veränderungen und Verfügungen zulässig,
die mit Zustimmung der Kriegs-Rohstoff̂Abtrilung
de«Königlich Preußischen Kriegsministerium». Sekt.
El . „Abt. Heijbetrieb", erfolgen.

8*
«u »»aahm-* vor» der veschlagmahme.

Di» im § 1 brzeichneten beschlagnahmten Ge¬
genstände können von der Kriegs-Rohstoff.Abteil»ngde»
Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Sekt El.
„Abt. Heizbetrieb", zur Verwendung freigegeben
«erden. Die Freigabranträge sind der Sekt. El.
„Abt. Heizbetrieb" . der Kriegs«Rohstoff>Abteilung
in Berlin SW 11, Königgrätzer Str . 38, auf
vorgeschriebenem Formular in doppelter Ausfertigung
einzureichen. Freigabeantragsformulare können von
dieser Stelle bezöge» werden.

8 5
Meldepflicht.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen

Gegenstände(§ 1) unterliegen der Meldepflicht.

8 «
Meldepflichtige Persoue « .

Zur Meldung verpflichtet sind;
1. alle Personen, die Gegenstände der im §

1 bezeichnten Art im Gewahrsam haben
oder gehabt haben oder auf Lieferung
solcher Gegenstände Anspruch haben,

3. landwirtschaftliche und gewerbliche Unter¬
nehmer,

3. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände*),

auch wenn sie schon auf Grund einer Einzelbe-
schlagnahme nach Nr. Bst . 1043/1. 17. K. R.
A. gemeldet haben. Vorräte, di« sich am Stichtag«
unterwegs befinden, sind nach ihrem Eintreffen
vom Empfänger zu melden.

Nach8 3 beschlagnahmte Gegenständ», die sich
bereit» auf einer Banflelle besinden, aber noch nicht
fertig eingebaut sind, sind von dem Lieferanten zu
meiden, gleichgültig ob die Gegenstände an den
Lieferanten schon bezahlt sind, oder nicht. Gegen¬
stände dieser Art sind jedoch bei der Meldung b«>
sonder» zu kennzeichnen.

8 7
Stichtag , Meldefrist.

Maßgebend für di« Meldungen ist der bei Be¬
ginn de« Stichlage« tatsächlich vorhandene Bestand.
Slichlag für die erste Meldung ist der 1. November
1917; die hierauf bezüglichen Meldungen müssen
spälesten» bi« 15. November 1917 (Meldetermin)
erstattet sein.

Weiter« Meldungen kann di« KriegS-Rohstaff-
Abtrilung de« königlich Preußischen Kriegs», inisteri«
um«, Sekt. El. „Abt. Heizbetrieb", verlangen.

8 8
Art der Meldung.

Die Meldungen müssen, getrennt für Heizkörper
und Kessel, auf den vorgeschrirbenen amtlichen
Meldescheinen, die bei der Sekt. El . „Abt. Heiz«
betrieb" der Kriegs-Rohstoff-Abteitung de« Königlich
Preußischen Kriegsministerinm« erhältlich sind, er¬
folgen. Die Anforderung hat ans einer Postkarte
zu erfolgen, welche mit deutlicher Unterschrift und
genauer Adresse zu versehen ist. Di « Meldescheine
dürfen zu anderen Milteilungen al«zur Beantwortung
der darin gestellten Fragen nicht benutzt werden.
Von den erstatteten Meld»ngen ist eine Abschrift
(Durchschlag) von dem Meldenden zurücktubehalte»
nnd anfzubewahren. Die Meldungen sind lücken¬
los ausgefüllt und postfrei gemacht an di« Sekt.
El. „Abt. Heizbetrieb" der Krieg«-Rohstoff.» bleil»ng
de« königlich Preaßifchen Kriegsministerium» i»
Berlin SV/ 11, Königgrätzer Str . 38, einzureichen.

*) Demgemäß erstreckt sich die Bekanntmachu»g
auch auf kirchliche, stiftifche, kommunal«, i« Eigen¬
tum de» Reich« oder«ine» Bunde»staatrs stehend«
Gegenstände der iw § 1 genannte« Art.



§ s
Lagerbuch, Slirslunftserteilnrrg.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lager buch zu
führen, aus dem jde Aenderuag in den Vorrat-'
mengen und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.
Soweit der Meldepflistige bereits ein betätige®
LaqerbuÄ füyrt, brauch? ein besonderes Lnaerbuch
nicht eingerichtet zu werden. Bcausiroglen der
M 'litä-- oder Polizeibehörden ist die Prüfung des
Lagerbuches sowie die Besichtigung Der Belriebr-
einrichtnngen und Räume zu gestalten, in denen
in idepfllchtige Gegenstände erzeugt, gelagert oder
fe lgehalten werden oder zu vermuten st v.

8 lo
Anfrage«.

All- Anfragen, die diese Bekanntmachungen
betreff cn, sind an die Krieg» Rohstoff-Abteilung de»
Königlich Preußischen Kricgsministeriumr, Sekt. LI.
„Abt. Heizbetrieb" in Berlin SW II , König
gritzer Str. 28. zu richten Der Kopf des Schrei-
ben« ist mit d-r Aufschrift: „Betr. heizbetrieb^
zu versehen.

8 ll
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit Beginn des
20. Oktobers 1917 in Kraft.

Die Einzelvcrfüaungen Nr Bst 1042/1. 17.
Jt R. A-, beti' ffknd Beschlagnahme von eisernen
Heizkörpern treten gleichzeitig außer Kraft.

Frankfurt (Main), den 20. Okl. 1917.
Stellv. Generalkommando

der 18. Armeekorps.

Ufingen, de» 25. 10. 1911.
Die Schlachtviehabuahnre auf der

Tammelstelle in Ufingen wird bei Re
fornrationsfestei wegen von Rittwos »,
Den 31. 10. 17. auf

Dienstag , den 30 . 10. 1917
verlegt.

Die Herren Bürgermeister ersuche
ich « « Bekanntgabe der Händler und
Metzger

Der Königliche Lamdrat
I . v .r

Schönfeld,  Kreissekretär
Frankfurt (Main), den 25. 9. 1917
XVIII . Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Abt. Ulb Tgb-Nr- 20251/5704

Beir. : Arbeitshilfe i» der Land » und
Forstwirtschaft.

Verordnung.
Auf Grund des § 9b des Gesetze» vom 4.

Juni 1851 in V-rbinvung mit dem ReichSg setze
vom 11. Dezember 1915 ordne ich für den mir
unterstellten Korprbezirk und — im Einvernehmen
mit dem Gouverneur - auch für den Befehlsbe¬
reich der Festung Mainz an:

Die Verordnung vom 7. 4 1917 (Illb Nr
6853/2161) tritt nicht, wie in § 7 vorgesehen,
am 15. Oktober 1917 außer Kraft, sondern gilt
bi» auf Weitere».

Der stellv. Konntnandierende General.
Riedel,  Generalleutnant.

Bekanntmachung.
Nr. Paga 1/10 17. K R. A.

betreffend Beschlagnahme von
Tpinnpapier , Papiergarn , Zell-
stoffgarn nnd Papierbindfaden
sowie Meldepflicht über Papier-

garnerzengnng.
Vom 23 . Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf
Ersuchen des Königlichen KriegSministerium» zur
allgemeinen Kenntnis' gebracht mit dem Bemerken,
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬

setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach
8 6*) der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917 (R ich»Gesetzbl. S . 376) nnd jede Zuwider¬
handlung gegen die Meldepstecht gemäß§ 5**) der
Bekanntmachung über Auskunftspflicht vom 12.
Juli 1917 (Reichr-Gesetzbl S . 604) bestraft
wird. Auch kann per Betrieb de» Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember 1915 (Rcichr-Gesetzbl. S . 603) unlersagl
werden.

§ 1
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
ft)  alle» Spinnpapier;
B) alle» Papiergarn, Zellstoffgarn, aller Pa¬

pier dindfaden, welche au» Spinnpapier
allein oder unter Ritv-rwendung von
Faserstoffen hergestcllt sind, soweit sie
sich nicht zur Zeit de» Inkrafttreten» der
Bekanntmachung im Besitze von Händ¬
lern oder Webern(einschließlich Spinn-
wrbern) befinden. Ausgenommen von
dieser Bekanntmachung find Erzeugniffr,
die aus Papier und Bastfasern be¬
stehen***)

8 2
Wirknng der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechts¬
geschäftliche Verfügungen über diese nichtig find,
sowkit sie nicht auf Grund der folgenden Lnord»
nungen erlaubt « erden. Den recht-geschäftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll¬
ziehung erfolgen.

*)  Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach de» allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬

stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung»- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließi;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und psiegsich zu
dehandeln, zuw'.deihandelt;

4 wer den erlassenen Au-führungrbestimmungen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunst, zu der «r auf
Grund dieser Bekanntmachung verpfl-chtet
ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt vderwiffenl.
lich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in dieGe.
jchäjtSbliefe oder Gesch8ft«bücher oder die
Besichtigung oder Untersuchung der 8e-
triebSeinrichtUngcN oder Räume verweigert
oder wer vorsätzlich die oocgeschriebenen Lager,
büch.r einzurichtenv' er zu jühren unterläßt,
wird wit Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
od-r wit einer dieser Strafen bestraft,
auch können Vorräte, die verschwiegen
worden find, iw Urteile ol» dem Staate
verfallen erklärt werden, ohne Unterschied,
ob ste dem AuSkunslSpflichtigen gehören
oder nicht.

Wer fahrläifig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht
in der gesetzten Frist erteilt oderunrichtige oder
unävllständige Angaben macht, oder
wer fahriäsfig die vorgeschriebenen Lager»
büter einzurichlen oder zu führen unter,
läßt, wird wit Geldstrafe biv zu dreitausend
Mark deftrast.

***) Diese Erzeugniffr unterlieg.» den Be¬
stimmungen der BekanntmachungenW. III. 3000/9.
16. Ä. R 91. vom 10. November 1916 und
W. III. 3900/6. 17. St.  R . » . vom 4. August
1917.

8 S

Beräutzerungs nnd Lieferung-,
erlanbnis

der'

B

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
/ !) die Veräußerung und 2itfet«ng

Spinnpapier, jedoch nach dem 5.
vember 1917 nur gegen einen von
Kriegs-Rohstoff Abteilung de» Aönig'
Preußischen Kciegrministeriumr gkneh
ten Bezugsschein de« KriegsaursM
sür Textil-Ersatzstoffe, Berlin W
Unter den Linden 34;

Z) die Veräußerungu»d Lieferung
$ 1 B genannten Erzeugnisse, undz

» 1. sämtlicher dorr aufgesührten
zeugniffe zur Erfüllung vo»
trägen der Heere»- oderR
behörden.

Der Hersteller darf di« 8
rung erst vornehmen, wenn er
im Besitze eine» Nachweise«besn,
daß die Garne für den angegeben
Zweck benötigt werden. Al»
Keller im Sinne dieser Bests»
gilt, wer da« Garn tatsächlichh
stellt, also auch der Lohnspinn
Al» Nachwei» gilt nur êin
nungsmäßig autgesüllter und
der auftraggedenden Brh
unterschriebener amtlicherL
schein oder eine schriftliche
nehmigung der Kriej»-Rohstoff,
teilnng. (Vordrucke für diese8
legscheine sind bei der Lest)le
nahmestelle ĵ Vordruckverwalt»
der Krieg»>Rohstoff'8bleilung
Königlich Preußischen Lrreg»«iB
rium«, Berlin SW 48, Sn
H demannftr. 10, erhältlich.)

Für Veräußerung und Liesenn
reiner Sulfitgarn« innerhalb nie
Wochen nach Inkrafttreten düs
Bekanntmachunggenügt«l»
weis die schriftliche VeiM«
de« Bezieher», daß die Ginteff
iereit« vorliegende Aufirtgt*
Heere»- oder Rarinebehörde» d
nötigt werden. Abschrift der 1»
träge « uß der Versicherung bi
li gen.

2. der natronzellstoffhaltigen®al
deren Lieferung von der ÄrUj
Rohstoff-Abteilung de» Köni
Preußischen Krieg«« inisteri»a»
reit» genehmigt ist*) ;

3. reiner Sulfiigarne bi» zum5.! U
vember 1917, soweit sie an»
von mindesten» 40 g im0 *0’
»eler hergeflellit- und gröbn>
Nr. 4 sind;

4. von Bindfaden, mit Autnnh«
Veränßerung nnd Lieferung
einen Hersteller.

Jede nach den vorstehenden Akß>
mungen erlaubte Lieferung wird"
Bedingung geknüpft, daß bereit»P
setzte oder noch festzusetzende HöWl
oder sonst vorgeschriebineRichtpreis^ »t
überschritten werben. Jedoch
Lieferungen von Spinnpapier inner«
eine» Monat» und Lieferungen*on
Piergarn innerhalb zwei Monate» tlj
Jnkrafttrelen von Höchstpreisen»Jj®
höheren Preisen erfolgen, wen» dul. *»
Inkrafttreten der Höchstpreise»er«>»
waren, sofern nicht in der M
anordnung eine gegenteilige Bestl"
geiraffen ist.

8 4
verarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
ft)  die Verarbeitung von Spinnpapi"

Trotz einer früher erteilten<*<»**
cnlieferungen ist die weiter« Herst«»» .
i für solche Lieferung«« nur nachv
4 ft  1 b aestattrt.



I. zu reinem Papiergarn and reinem
Papierbindsaden, jedoch nur
a) wenn sich der Verarbeiter im Be¬

sitze eines Belegscheine« für die
Lieferung von Papiergarn(8 3
6 1) oder einer schriftlichen Ge¬
nehmigung der Kriegs-Rohsioff-Ab¬
teilung befindet. Für die Ver¬
arbeitung reiner Sulfitpapiere in»

; ' nerhalb4 Wochen nach Jnkraft-
treten der Bekanntmachung steht
einem Belegschein gleich eine schrift.
liebe Versicherung de« Bezieher«,
daß er die Garne für bereit» vor¬
liegende Aufträge der Heere«» oder
Marinebehörden benötigt. Abschrift
der Aufträge muß der Versicherung
beiliegen;

d) soweit da« Garn für Lieferungen
benötigt« ird, für welche eine Ge¬
nehmigung bereit« erteilt ist, jedoch
nur bi« zum 5. November 1917.
Hierzu dürfen nur Papiere von
40 g im Quadratmeter und schwerer
verarbeitet werden und nur zu
Garnen gröber«l» Nr. 4;

c) die Verarbeitung von reinem Sul-
filpapier von 40 g im Ouadrat-
meier und schwerer bi» zum 5.
November 1917, jedoch nur zu
Garuen gröber al« Nr. 4;

3. in Verbindung mit Bastfasern, wenn
ein Belegschein oder Freigadeschein der
Krieg«.Rohstoff-Abteilung für die Ver¬
arbeitung von Bastfasern vorliegt und
dieser auch auf die betreffende Menge
Spinnpapier lautet;

die Verarbeitung und Verwendung der
im § 1 8 genannten Erzeugnisse, und
zwar:
1. von Bindfaden allgemein;
3. von Garn nur

a) zur Erfüllung van Aufträgen der
Heere»- oder Marinebehörden;

b) zur Herstellung von Papierbind-
faden;

c) wenn der Verarbeiter oder Ver¬
wender eine Mitteilung der Kriegr-
Rohstoff'Abteilung besitzt, daß die
Lieferung der Garne gestattet ist.

8 5
Meldepflicht.

j*zum5. eine» jeden Monat« sind von den
'un von Papiergarn die im Vormonat er-

Bainmengen dem Webstoffmeldeamt der
. Rohstoff Abtkilung de« Königlich Preußischen

o ^ !"'ukkrium«, Berlin SW 48, Verl. Hede.
i 1 10' QÛamtlichem Vordruck, welcher bei

zrövir«rdruckoerwaltung der Kriegr-Rohstoff-Abrei,
»nter der Vordruck-Nummer Lst. 1798b

iah« ' dein ist, anzuzeigen.
ungine  Abschrift (Durchschlag, Kopie) dieser

liiftbei den Geschäfttpapieren auszubewahren.
!N Wi¬
rd " Z 8

'jjftjii « «»»ahmen.
■Kniffet flutnahmn von dieser Bekanntmachung
i ötJ,D°n der Krieg« >Rohstoff-Abteilung de«

iiiiurWch Preußischen Kriegrministerium», Berlin
>*0"R«. Verl. Hedemannstr. 10 bewilligt werden.

mit eingehender Begründung versehene
i “f/Ir sind an die Kriegr-Rohstoff-Abteilung,

zu richten.
oereiu°J

§ 7
^Inkrafttreten.

. e Bekanntmachung tritt am 33. Oktober
'» Kraft.
^zeitig tritt die Bekanntmachung Nr. W.

“ W. 16. K. R. A.. betreffend Beschlag-
Natron- (Sulfat-) Zellstoff, Spinn-

stkast Papiergarn, vom 1. Februar 1917
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•Ufurt(Main), den 33 Okiober 1917.

Stell». Generalkomma»«,
de« 18. Armeekorp«.

Ln die Herren Bürgermeister de« Kreiser.
Im Jntereffe der schnelleren Bearbeitung der

Zulückstellungsgesuchehat da« Kriegsnirtschaftsamt
Frankfurta. M. angeordnet, daß in den Vordrucken
außer dem Namen de« Reklamierten auch die
Wohnung eingetragen« ird.

Sie wollen künftighin demgemäß verfahren.
Ufingen, den 33. Oktober 1917.

Der Königliche Landral.
I . V. :

S chÜnf el b, Kreissekretär.

Der Krieg.
WTB Große « Hauptquartier,  35. Okt-

(Amtlich.)
Westlicher Kriez- scheutzlatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
In Flandern lag tagsüber stärkere« Feuer al«

sonst aus der Kampfzone zwischen der Küste und
Blaukaart-See.

Vo» dori bi« zur Lys belegte der Feind die
einzelnen Abschnitte mit Feuerwellen, die sich vom
Heurhoulster Walde bis Pa»fchendale gegen abend
zu heftigstem Trommelfeuer verdich eten. Größere
Angriffe erfolgten nicht.

Im Artoj« und bei St . Quentin spielten stch
Vorfeldkämpfe« it für uv» günstigem Erfoige ab.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Am Oise Ai«ne>kanal verlief der Tag bei ge¬

ringer Fcuertäiigkeit de» Feinde«.
Bor Dunkelheit schwoll schlagartig der Feuer¬

kampf wieder an. An mehrerenS 'ellen drangen
französische Erkundung»truppen vor; sie wurden
überall abgewiesen.

Nacht« blieb da« Feuer lebhaft-
Zwischen Oise und Man« kam e» mehrfach

zu Slkundung»kämpfen, die örtliche Steigerung«es
Feuer« hervorriefen.

vrstlicher KrieMch, »Platz
Nicht« von Bedeutung.

Mazedonische Front
In den meisten Abschnitten hat sich die Artillerie¬

tätigkeit verstäkt.
Italienische Front.

Waffentreu traten gestern deutsche und österreich-
ungarische Truppen Seite an Seile in den Kampf
gegen den ehemaligen Verbündeten.

In mehr al« 30 Kilometer Breite nach kurzer
starker Feuerwirkung zum Sturm antretend durch¬
brachen ofibewährte Divisionen die italienische
Jsonzo-Front in dem Becken von Flitscĥund Tol-
mein.

Die Täler sperrende starke Stellungen des
Feinde« wurden im ersten Stoß überrann!; t-otz
zäher Gegenwehr erklommen unsere Truppen die
steilen Berghänge und stürmten die feindlichen
Stützpunkte, welche die Höben klönten.

Schnee und Regen erschwerten daŝ Vorwäts-
kommen in dem zerriffenen Gebirgrgelände; ihre
Sinwirkuugŵurde Überall überwunden. Hartnäckiger
Widerstand der Italiener muß mehrfach in erbit¬
terten Nahkämpfen gebrochen werden.

Die Kampfhanvlung nimmt ihren Fortgang.
Bi« zum Abend waren mehr al - 10000 Ge¬

fangene, dabei Division«- und Brigadestäbe, einge¬
bracht und reiche Beute an Geschützen und Kriegs¬
material gemeldet.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Male und provinzielle Nachrichten.
* Ufingen, 36 Okt. Sammelgut.  Im

Hinblick auf die Veröffentlichung der Summelstelle
Usingen(Realfchulgebäude) in dieser Nummer be-
merken wir noch, daß die Sammlung und Abliefe¬
rung folgender Gegenstände dringend erforderlich
ist: Konservenbüchsen aus Weißblech, Altgummi
jeder Art und in der kleinsten Menge, z. B. auch
Gummischuhe und Gummisohlen, ferner gebrauchte
Korke und Korkabsälle, ebenso Sparmetalle(z. B.
alte Soldatenknöpke, Blei, alte Patronenhülsen,
Zinnsoldaten, Flaschenkavstln, Reste von kupfernen
Leitungsdrähten) und schließlich die Metallsockel
ausgebrannter elektrischer Lampen(Birnen). Man
sorge dafür, daß auch die kleinste Menge zur Ab-

lieferung kommt. Aurgekämmte» Frauen» und
Mävchenhaar ist sorgfältig in Zigarrenkästchenoder
Säckchen, zu .sammeln und kommt später gegen
Bezahlung zur Ablieferung.

* Ufingen, 26 Okt. Am Sonntag finden
hierseib im Saalbau „Udler" zwei Vor¬
stellungen  auf ikm Gebiete der Fakir - uud
Zauberkunst  statt, zu denen äußerst intereffante,
staunenswerte abwechslungsreiche Programm-
Nummern vorgesehen sind. W>e au« den Kritiken
der auswärtigen Zeitungen ersichtlich ist, tritt da«
KÜnstlerpaar in den benachbarten Städtenu. a.
in Frankfurta. M., sehr erfolgreich auf; ihre
Darstellungen erwecken steigende« Staunen und
verdienten Beifall. E« seien hier nur erwähnt
dr Feucr-anz Selimas, « bdullaS Spaziergang
auf Glassplittern und scharf geschliffenen Schwertern.
Alles Nähere ist aus der Anzeige in der vorliegenden
Kreitblattnummer zu ersehen.

* Am 30. Oktober 19 l7 ist eine neue Be¬
kanntmachung Nr. L. 888/7. 17. K R. A., be-
treffend„Höchstpreise und Beschlagnahme von
Leder" erlaffen worden. Der Wortlaut der Be-
kannimachung ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht word-n.

* Am 30. Oktober 1917 ist eine Bekannt¬
machung Nr. B5t 300/9. 17. K. R. A., de-
treffend„B:schlagnahine und Bestandrerhebung
von eiserne:;Q iMpern und Zmtralheizungskefseln"
erlassen worden. Der Wortlaut d:r Bekannt¬
machung ist in den Amtsblättern und durch An-
schlag veröffentlicht worden.

* Am 33. Oktober 1917 ist eine Bekannt-
machung Nr. Paga 1/10. 17. K R. 21., be¬
treffend„Beschlagnahme von Spinnpapier, Papier¬
garn, Zellstoffgarn und Papierbindfaden, sowie
Meldepflicht über Papiergarnerzeugung", erlaffen
worden. Der Wonlaut der Bekanntmachung ist
in den Amtsblättern und durch Anschlag ver¬
öffentlicht worden.

Berm schkr Nach richten.
— Düsseldorf,  18 . Okt. Al» eine auf

der Hammerstraße wohnende Geschäftsfrau in einer
der verfloffenen Nächle erwachte, sah sie einen
fremden Menschen vor ihrem Bette flehen, der
von ihr unter Drohungen Geld forderte. Die
geänstigte Frau gab ihren ganzen vorhandenen
Barbestand her, wo auf der Räuber wieder ver¬
schwand. Ec konnte bisher nicht ermittelt werden.

Köln,  23 Okt. In vergangener Woche
entstand in der Wohnung des Taglöhner« Faß-
bendec in Nippe» ein Zimmerbrand, bei dem die
drei Kinder Faßbenders, der gegenwärtig im Felde
stehi, zu Tode gekommen sind.

Nächster Markt in MM«.

I

Montag , 29 . Oktober:
Kram-, Rindvieh -,

Schak- und
Schweinemast.

(Rindvieh-nackt in der Neustadt.)

Usingen
Keths

Karussell
sieh! am Sonntag de« 28 . Oktober (früherer
Kirchweih-Sonnlag) zur gefl. Benutzung auf. 1 H

KunftgewerßtJtßuCt Offenßacßa.M.
Aushitdung vonStßütern und

Scßüterinnen.
Großh.Direktor Prof.Eßerßardt.

IWInrnil ‘ am 33- Oktober in dem Zug
£»( 11111111. 4.56 Uhr von Homburg nach
Usingen einen Schirm . Wiederbringer erhält
gute Belohnung. Pflegerin Weisel » Köppern
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Heimgang und der Be¬
erdigung meiner lieben Frau , unserer guten Mutter . Schwiegermutter und Großmutter

frau Katharine Sorg
sowie für die trostreichen Worte der Herrn Pfarrer Bo ecke r am Grabe derselben sagen
wir unseren innigsten Dank.

VranVoberndorf , den 93 . Oktober 1917.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Bürgermeister Sor , »nd Kinder.

Spilzner 's Zabn -Htelier
«egen Einberufung geschlossen.

Sammelstelle Usingen.
i « werden 'vergütet für I Kg. Sieinobükcrne

(Kuschen Pflaumen , Zaretsche , Mirab ' llen, Reine-
klouden) 10 Pfg ., 1 Kg Kürbi »k«r „e 16 Pfg ., 1
Kg . Apfelsinen- und Zitronenkerne 3S Pfg ., 1 Kg.
Weibdornfrüchte ^(Meh!beeren) 20 Pfg ., 1 Kg ge¬
trocknete Brenneflelsterigei (80 Z « lang » >»d
länger ) 14 Pfg Die Ablieferung kann täglich
im MealfchNlgebAmbe mährend der Ponsen
erfolgen . Beek «», Rektor.

I Achtung ! *Achtung!
J Sonntag , den Ä8 . Oktober im $
2 Saalbau Adler *t

\ große wissenschaftliche:
| EMMk »tiil-NorM>iW I
J der berühmten türkischen Fakir -Tr rippe ^

! Hbdulla S
Moderne Wunder . Fakirgeheianisse.

Patriotische Spiele . Jllusflonen.

Unerr . dastehend: &tx weibliche Fakir
Ctlittu in ihrem Tan ; aus Glasscherben

und Feuer , barfuß-

l

J

!* in ihrem Tanz aus Glasscherben»und Feuer , barfuß - »

I Dar varfutzlaufa«auf scharfe» fDege«. j
j Der lrbeube. breuueude Bulka«. ^
5 Staunenerregend für Jung und Alt. »

Mittag » 4 Uhr J
• große Meklame Ki« berv»rß«Vu» , . *
^ Eintritt : 1. Pl . »0 Pfg . 9 . Pl . 30 Pfg . J

Abend » 8 Uhr •

\ Haupt-n. Gilla VerftMng. i
J Eintritt: 1. Pl. 1.50 Mk. 9. Pl . I.9SV» . J

3 Pl . 80 Pfg.t Im Vorverkauf:1. Pl. l.90 Mk..
i  9 . Pl . 1.- Mk.. 3 . Pl . «0 Psg
T Militär aus allen Plätzen die tzüijte
* »afseu - ffnuug ? Uhr . !

J Anfang 8 Uhr. J
• Karten im Barverkauf in der Buchhandlung »
k L Schmidt.

i Zu zahlltichrm Besuch lodet ein »

! D ° !

Bo » meinem Kriegelager liefere ich

Mebricher Zement
für natwrndige Reparaturen gegen behördliche Be¬
scheinigungen (3

Josef Bargorr , Anspach.

Baumstück
in btt Gemarkung Wehrheim an der Uflnger
Ehaussee gelegen, zu »erkaufen. Angebote j»
richten an S <» tg Stamm,
3) Känigfletn (Ta »nus ).

Suche rin

1)

tülhtißks HuuMiidlhkil
oder eine

Frau zur Aushilfe.
Frau Dr . L » <tz«.

In kleinen besseren Haushalt nach Frankfurt
wird ab 1. Nov>, auch später , ein

llllluesMädchenljksuiht.
Daeernde Stellung sowie gute Behandlung gesichert.
Zu ersraaen bei G «« »g Philippi,

Obergaffe 90.

Schmink-und Fkrkeltröge,
Viehkrippen

aus glasterte « La«
bei

Karl I)emri6), dringen,
9) Porbachstraße 1.

/Gine Parti » Grummet »nv Dtikwurz ab-
^ zugeben. [*] Lauer , Untergasse.

Achtung!
Dem geehrten Publikum zur

Nachricht, daß mein

srnrullcl
nächsten Sonntag , von nachmittags
3 Uhr ab in Köpper » zur gefälligen
Benutzung bereit steht. Um geneigten
Zuspruch bittet

Mlhelm Srnst,
*) Wehrheim i T.

»tkentmgni der SeU1
SDjt  Vergütung für gelieferte« Heu i

kann von den Landwirten auf der Si«
Empfang genommen « erden.

Ufingen, den 94 . Oktober 19l7.
Der Magistrat.

Diese Woche (99 10 . bi« 98 . 10 .) fon
frischem Fleisch pro Kopf 100 Ära
Abgabe.

E » find demnach 4 Abschnitte der Fi
an den Metzger abzugeben.

Verkaufsstellen find:
Für Rindfleisch : Metzgereien Stein»

. Hirschberg
Für Wurst : Metzgerei Hartmann

Fleischabholungazeiten:
8 — 9 Uhr Bezirk 1.

9- 10 Uhr Bezirk 9.
10- 11 Uhr Bezirk » .
11—19 Uhr Bezirk 4.

Nfiagen . den 96 . Oktober 1917.
Städtische » Sebenimitt

Der Magistrat
Lißmann Bürge

'TSm  Kindern der Gemeinde

^  berg , die U Körbe
gesammelt und dem Bern
Hierselbst überwiesen haben, den
Dank.

Der Königliche L
v. Bezold.

Ntililißrn-tigtmiil
Dienst « , , ven 10 . Oktaler

»»mittag « 9%  Ubr anfangend . »erst
im Aufträge der Orden den gesamten de
Nachlaß de» Landwirt » Antan
Wilhelm Maurer freivillig, äflentlich
bietend gegen Barzahlung , in de« Oeh
flraße S8 in Efihbach

Unter den zu versteigernden Argenst'
finden fich: 9 AatzrkEH «, Wa,ea.
lindwirlfchaftlichr « Gerät und ein greßer
Hanflererware»

Besichtig» ,ig der Gegenstä de 1 6t*
Beginn der Versteigerung an Ort iflk

Efchbach. den»4. Oktober 1917.
*) Der « Ergerm»

^klle , die noch Fordernngen an den »
'^ » Landwirt und Händler A » t » »
Wilhelm Maarer in Efchbach hade*.
hiermit anfgefordert . ihre Ansprüche di» s
den 15 . November 1917 bei der ünt
schriftlich anzumelden.

Efchbach, den 94. Oktober 1917.
Elisadettze tkatharina Ma

(Hohlstraße 68 )

von mein»« Kriegelager liefereGement
für notwendige Reparaturen ' gegen
yescheinigungen. . .

Karl Hemrich, Usins«
Porbachstraße 1.

tich lthe zeit ige,.
Kottr8die«ß i» »er rd,»,elischr»

G »»» t «A, de» 28. Oktober 1»'
91. Sonntag nach Triaitatis-

Lormittage 10 Uhr'
. Predigt: Herr Dekan « ohri ».

Lieder: Kr . 32, 1- 2. — Nr . 188, 1- 4
Nachmittag» */•2 Uhr: Kindergatte»

Lieder: Nr. »97,1 - 3. » r. 398 « * ,
Amt»» ,che i Herr Dekan  B oh »«'

G»ttrSbie»p i« brr kathülischr«
S »n»t « g, den 98. Oktoberl*1̂ ’

Cotmlttag » »>/, Uhr. — Nachmittag»

'Hierzu „Des La«d« ,nn»
«c . 40.

Hierz» «im 0
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